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Informationsblatt zur Auslandskrankenversicherung   
 
Dieses Infoblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte der Versicherung und stellt einen Auszug aus den 
Versicherungsleistungen dar. Rechtsverbindlich sind alleine die Inhalte und der Wortlaut aus den Versicherungsbedingungen und dem 
Versicherungsschein. Die Ausschlüsse sowie Leistungseinschränkungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Abschnitten der Tarif- und Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 

 
 

Leistungsübersicht 
 

Leistungen 

Ambulante Heilbehandlungen (einschließlich Schwangerschaften und Entbindungen)  

Stationäre Heilbehandlungen 

(einschließlich Operationen, Krankenhausnebenkosten, Unterkunft und Verpflegung) 

 

Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel 

(Hilfsmittel bis zum Bruttoverkaufspreis von 250 €) 

 

Für Sehhilfen 

(innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren) 

max. 100 € 

Psychotherapie 

(max. 20 Sitzungen pro Versicherungsjahr) 

 

Zahnbehandlungen, Zahnprophylaxe und Inlays 

(max. 1.000 € für Zahnbehandlungen, max. 50 € für Zahnprophylaxe pro Versicherungsjahr) 

 

Zahnersatz 

(Kronen, Teilkronen, Brücken und Prothesen) 

75 % 

Kieferorthopädie 

(bis zum vollendeten 21. Lebensjahr; bei Unfall und schwerer Erkrankung entfällt die Altersbegrenzung) 

75 % 

Medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Rücktransport nach Deutschland  

Überführung im Todesfall  

Wartezeiten 

Ausnahmen: 

Zahnersatz 
Entbindungen 

keine 

 

6 Monate 
8 Monate 

 
Geltungsbereich:  
Weltweiter Geltungsbereich mit einer Höchstversicherungsdauer von 5 Jahren (Mindestversicherungsdauer von einem 
Jahr). 
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Allgemeine Informationen und Besonderheiten 
 

• Ländergruppeneinteilung: 
o weltweit inklusive USA 
o weltweit exklusive USA 

• Mindestversicherungsdauer: 12 Monate 

• Höchstversicherungsdauer: 5 Jahre 

• Mitversicherung des passiven Kriegseinwirkungsrisikos ist möglich 

• Übernahmegarantie nach Beendigung des Auslandaufenthaltes nur bei bestehender Anwartschaftsversicherung 
möglich 

 
 
Vorübergehende Aufenthalte in Deutschland 
 

Es werden medizinisch notwendige Behandlungskosten bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
und Zahnärzte (GOZ) erstattet. Zudem werden die Kosten bei stationärer Heilbehandlung für die Unterbringung im Ein- 
oder Zweibettzimmer sowie die wahlärztliche Behandlung bis zu den Höchstsätzen der GOÄ übernommen. Dies gilt nur 
für vorübergehende Aufenthalte bis max. 3 Monate. 

 
 
Versicherer:  Allianz Deutschland AG, Königinstraße 28, 80802 München 

 
 

Tarife und Prämien 
 

Eintrittsalter weltweit 
ohne USA 

weltweit 
mit USA 

bis 30 Jahre 133,57 € 299,86 € 

bis 40 Jahre 217,43 € 488,11 € 

bis 50 Jahre 257,00 € 576,96 € 

bis 60 Jahre 265,95 € 597,05 € 

bis 64 Jahre 339,98 € 763,23 € 

 
Für Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben, besteht keine Möglichkeit der Versicherung 
 

 

Kontakt und Schadenmeldung 
 
Bitte melden Sie Schäden umgehend über den Schadenservice der Allianz unter: 
https://www.allianz.de/service/schaden-melden/  
 
Bei Fragen helfen Ihnen die Mitarbeiter der Hofmann Versicherungsvermittlung GmbH gerne weiter: 

 

   +49 2103 789540  

   info@hofmann-vers.de  

  Janssen.Sven 

www.calendly.com/sj-termin 

 
Hofmann Versicherungsvermittlung GmbH 
ein Unternehmen der Bernhard Assekuranzmakler GmbH 
Auf dem Sand 10 
40721 Hilden 
www.hofmann-vers.de  
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